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___________________________________________________________________________ 
 
Betreff: 
 
Aufhebung Haushaltsvermerk - Grundschule/Hort Raßnitz 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 24.04.2012 die 
Aufhebung des Haushaltvermerkes auf der Haushaltstelle 21100.94019 „Um- und Ausbau 
Grundschule/ Hort“.   
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die steigende Anzahl der Schüler und Schülerinnen welche in der Grundschule im 
Ortsteil Raßnitz in den nächsten Jahren eingeschult werden, und der damit auch steigenden 
Zahl der Hortbetreuungen, ist eine Erweiterung der beiden Einrichtungen unumgänglich. 
In mehreren Sitzungen des  Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport 
wurden verschiedene Varianten geprüft. Im Ergebnis dessen wurde eine Variante 
herausgearbeitet, welche die Bedürfnisse der Kinderbeschulung und Hortbetreuung 
gleichermaßen gerecht wird und gleichzeitig eine Kostenoptimierung aufweist. 
Die Variante besagt, dass im Hortgebäude nur noch eine Hortbetreuung stattfinden wird. 
Dazu wird im Obergeschoss zusätzlich eine Wohnung für Sanitäranlagen und Nebenräumen 
ausgebaut. Ein zusätzliches äußeres Sicherheitstreppenhaus ist nicht notwendig.   
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Die Grundschule (H-Bau) wird wie geplant saniert. Zusätzlich wird das Gebäude des 
Ortsbürgermeisters für schulische Zwecke umgebaut. Für beide Gebäude werden Fördermittel 
aus „STARK III“ beantragt. 
Im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle ist eine Erweiterung der Grundschule 
möglich. 
Für die Umnutzung beider Gebäude muss ein Antrag auf Nutzungsänderung beim Landkreis 
gestellt werden. Sobald eine Genehmigung vorliegt, kann mit der Realisierung begonnen 
werden.  
Um parallel zur Genehmigung die Ausschreibungsunterlagen erarbeiten lassen zu können, 
und damit die Umsetzung zeitlich zu optimieren, ist eine Freigabe der Mittel notwendig. 
Der Bauausschuss wurde über die Maßnahmen informiert. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Finanzierung: 
 

ja x nein

Haushaltsjahr: 2012
Haushaltsstelle:.21100.94019
Betrag: 350000 EUR

einmalig x jährlich

Deckungsmittel
- stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung

- stehen nicht zur Verfügung

 
 
 
 
 


